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RS OGH 1967/9/29 10Os89/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1967

Norm

StGB §11 E

Rechtssatz

Die auf einem Defekt am Intellekt, sittlichem Gefühl oder Willenskraft, auf einer Störung des Gemütslebens, auf

a ektbedingter Kritikschwäche oder auf einer hyperthymen Wesensart beruhende Anlage, Abnormität und

Verhaltensweise schließt die Zurechnungsfähigkeit nur aus, wenn sei ein solches Ausmaß erreicht, daß dem

Betro enen deshalb die Unterscheidungsfähigkeit und Entschlußfähigkeit in Ansehung der von ihm begangenen

Straftaten fehlt.
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